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Fachhochschule für Technik und Wirtschaft Berlin 

 
Erste Ordnung zur Änderung der Studienordnung 

 
für das Grundständige Fernstudium im Studiengang 

 
Wirtschaftsingenieurwesen 

 
im Fachbereich Wirtschaftswissenschaften II 

 
Auf Grund von § 17 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 der Satzung des Fachhochschule für Technik und Wirtschaft Ber-
lin zu Abweichungen von Bestimmungen des Berliner Hochschulgesetzes (AMBl. FHTW Berlin Nr. 27/02) 
in Verbindung mit § 24 Abs. 4 des Gesetzes über die Hochschulen im Land Berlin (Berliner Hochschulge-
setz - BerlHG) in der Fassung vom 13. Februar 2003 (GVBl. S. 82), geändert durch Gesetz vom 02. De-
zember 2004 (GVBl.S.484), hat der Fachbereichsrat des Fachbereiches Wirtschaftswissenschaften II am 
12. Januar 2005 folgende erste Ordnung zur Änderung der Studienordnung für das Grundständige Fern-
studium im Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen vom 08. Mai 1996 (AMBl. FHTW Berlin Nr. 27/97) 

beschlossen: ∗  
 
Artikel 1 
 
Nr. 1 
§ 3 (Zulassungsvoraussetzungen/Zulassungen) 
 
In Punkt 1 werden die Worte „einer mindestens einjährigen einschlägigen Berufstätigkeit“ durch die Worte 
„über eine abgeschlossene einschlägige Berufsausbildung“ ersetzt. 
 
Nr. 2 
Anlage 1 (Inhaltliche und zeitliche Gestaltung des Studienganges – Stundentafel) 
 
In der Stundentafel für das Hauptstudium werden für die nachfolgend genannten Studienfächer und für 
die Gesamtstundenzahl, Stunden für das Selbststudium und Stunden für das Präsenzstudium geändert. 
 
Studienfach Änderung 
Betriebsinformatik: Die Stunden für das Präsenzstudium werden von 64 auf 44 reduziert. 
Unternehmensführung: Die Stunden für das Präsenzstudium werden von 66 auf 44 reduziert und ent-

fallen im 8. Studiensemester. 
Die Stunden für das Selbststudium werden von 192 auf 128 reduziert. 

Ingenieurtechnischer  
Studienschwerpunkt: 

Die Stunden für das Präsenzstudium werden von 66 auf 44 reduziert und ent-
fallen im 11. Studiensemester. 
Die Stunden für das Selbststudium werden von 192 auf 128 reduziert. 

Wirtschaftswissenschaftlicher 
Studienschwerpunkt: 

Die Stunden für das Präsenzstudium werden von 66 auf 44 reduziert und ent-
fallen im 11. Studiensemester. 
Die Stunden für das Selbststudium werden von 192 auf 128 reduziert. 

Projektarbeit: Die Stunden für das Präsenzstudium werden von 34 auf 22 reduziert und ent-
fallen im 11. Studiensemester. Sie werden dafür im 10. Studiensemester 
durchgeführt. 
Die Stunden für das Selbststudium werden von 128 auf 64 reduziert. 

gesamt: Die Stunden für das Präsenzstudium werden von 538 auf 440 reduziert. 
Die Stunden für das Selbststudium werden von 1536 auf 1280 reduziert. 

 
Artikel 2 
 
Diese Ordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung im Amtlichen Mitteilungsblatt der FHTW Berlin in 
Kraft. 
 
 

 
 

                                         
* Der Senatsverwaltung für Wissenschaft, Forschung und Kultur angezeigt am 11.02.2005 
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Fachhochschule für Technik und Wirtschaft Berlin 
 

Erste Ordnung zur Änderung der Diplomprüfungsordnung (FH) 
 

für das Grundständige Fernstudium im Studiengang 
 

Wirtschaftsingenieurwesen 
 

im Fachbereich Wirtschaftswissenschaften II  
 
Auf Grund von § 17 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 der Satzung des Fachhochschule für Technik und Wirt-
schaft Berlin zu Abweichungen von Bestimmungen des Berliner Hochschulgesetzes (AMBl. 
FHTW Berlin Nr. 27/02) in Verbindung mit § 31 Abs. 4 des Gesetzes über die Hochschulen im 
Land Berlin (Berliner Hochschulgesetz - BerlHG) in der Fassung vom 13. Februar 2003 (GVBl. 
S. 82), geändert durch Gesetz vom 02. Dezember 2004 (GVBl.S.484), hat der Fachbereichsrat 
des Fachbereiches Wirtschaftswissenschaften II am 12. Januar 2005 die folgende erste Ord-
nung zur Änderung der Diplomprüfungsordnung für das Grundständige Fernstudium im Stu-
diengang Wirtschaftsingenieurwesen vom 08. Mai 1996 (AMBl. FHTW Berlin Nr. 27/97) 
beschlossen: ∗  
 
Artikel 1 
 
Nr. 1 
§ 2 (Regelstudienzeit, Studienaufbau und Stundenumfang) 
 
- In Abs. 1, Satz 1 wird die Zahl „12“ durch die Zahl „11“ ersetzt.  
- In Abs. 2, Punkt 2 wird das Wort „sieben“ durch das Wort „sechs“ ersetzt. 
- In Abs. 3, Satz 1 wird die Zahl „11“ durch die Zahl „10“ ersetzt.  
- In Abs. 3, Satz 2 wird die Zahl „3795“ durch die Zahl „3441“ ersetzt. 
 
Nr. 2 
§ 4 (Fristen) 
 
In Abs. 2 wird das Wort „elften“ durch das Wort „zehnten“ ersetzt. 
 
Nr. 3 
Anlage 1 (Prüfungsplan für das grundständige Fernstudium Wirtschaftsingenieurwesen) 
 
- In der Nr. 2 - Hauptstudium - wird der Prüfungsplan ersetzt. Der geänderte Prüfungsplan für 
das  
  Hauptstudium ist als Anlage 1 Bestandteil dieser Ordnung. 
- Die Gesamtnote der Diplomprüfung ergibt sich aus folgender Beziehung 
 
  GND = 0,6 x1 + 0,25 x2 + 0,15 x3 
 
  x1 wird aus den Fachendnoten wie folgt ermittelt 
 

x1 = 2FN1 + 2FN2 + 3FN3 + 2FN4 + 1FN5 + 1FN6 + 2FN7 + 2FN8 + 2FN9 + 2FN10 + 2FN11 
       21 
 
  x2 bzw. x3 sind die differenzierten Bewertungen von Diplomarbeiten und Kolloquium. 
 
 

                                         
∗ Bestätigt durch die Senatsverwaltung für Wissenschaft, Forschung und Kultur am 03.03.2005 
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Nr. 4 
Anlagen 3, 4a und 4 b (Diplom-Zeugnis; Diplomurkunde) 
 
Die Anlagen 3, 4a und 4b werden durch die Anlagen 3, 4a und 4b ersetzt und sind Bestandteil 
dieser Ordnung. 
 
 
Artikel 2 
 
Diese Ordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung im Amtlichen Mitteilungsblatt der 
FHTW Berlin in Kraft. 
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Anlage 1 zur Ersten Ordnung zur Änderung der Diplomprüfungsordnung (FH) für das Grundstän-
dige Fernstudium im Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen 
 
2. Hauptstudium 
 
Studienfach 6. Sem 7. Sem  8. Sem  9. Sem 10. Sem 11. Sem Fachnote 

und Gewich-
tung 

       FNk  gk 
Betriebs- 
informatik 

      FN1 2 

• Wirtschafts- 
informatik 

Kl        

• CAD/CAM  Kl*       
Investition/ 
Finanzierung/ 
Controlling 

Kl Kl     FN2 2 

Industrial 
Engineering 

      FN3 3 

• Arb.wissenschaften Kl        
• Arb.vorbereitung  Kl       
• Fabrikplanung   Kl      
Logistik Kl Kl     FN4 2 
Angewandte Auto-
matisierungstechnik 

  Kl + prS    FN5 1 

Wirtschaftsrecht II   Kl    FN6 1 
Unternehmensfüh-
rung 

  Kl* Kl*   FN7 2 

Wirtschaftsenglisch    Kl + mdl. 
P 

Kl + mdl. 
P 

 FN8 2 

Ingenieur- 
techn. SSP 

      FN9 2 

• Betriebstechnik    Kl Kl    
• Umwelttechnik    Kl Kl    
Wirtschaftswiss. 
SSP 

      FN10 2 

• Produktions-
management 

   Kl Kl    

• Marketing-
management 

   Kl Kl    

• Umwelt-
management 

   Kl Kl    

Projektarbeit      PB/P FN11 2 
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Anlage 3 zur Ersten Ordnung zur Änderung der Diplomprüfungsordnung (FH) für das Grundstän-
dige Fernstudium im Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen 

 
 
 
Diplomzeugnis 
 

 

 

Frau /Herr  

geboren am                in  

hat die Diplomprüfung 

an der Fachhochschule für Technik und Wirtschaft Berlin 

im grundständigen Fernstudium im Studiengang 

 

Wirtschaftsingenieurwesen      

 

bestanden. 

 

 

Gesamtprädikat der Diplomprüfung: 

»              « 

Berlin, den  

 
 
 
 
 
 
Der/Die Vorsitzende des Prüfungsausschusses Der Präsident 
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Mögliche Leistungsbeurteilungen (Fachno-
ten) einschl. Beurteilung der Diplomarbeit 
und des Kolloquiums: sehr gut, gut, 
befriedigend, ausreichend. 
Mögliches Gesamtprädikat: »mit Auszeich-
nung«,  »sehr gut«, »gut«, »befriedigend«, 
»ausreichend«. 
 
Die Diplomprüfung wurde nach der  
Diplomprüfungsordnung für das  
Weiterbildende Fernstudium im  
Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen  
vom 08.05.1996, veröffentlicht  
im Amtlichen Mitteilungsblatt Nr. 27/97  
der FHTW Berlin vom 04.07.1997, zuletzt  
geändert durch die Erste Ordnung zur  
Änderung der Diplomprüfungsordnung (FH)  
für das grundständige Fernstudium im  
Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen, 
 veröffentlicht im Amtlichen Mitteilungsblatt  
Nr. ../.., abgelegt. 

 

Diplomzeugnis 
für Frau/Herrn  
 
Die Leistungen der im Hauptstudium endenden Studienfä-
cher werden wie folgt beurteilt: 
 
Betriebsinformatik  
Investition/Finanzierung/Controlling  
Industrial Engineering  
Logistik  
Angewandte Automatisierungstechnik  
Wirtschaftsrecht II  
Unternehmensführung  
Wirtschaftsenglisch  
Projektarbeit  
Ingenieurtechnischer 
Studienschwerpunkt:  
___________________  
Wirtschaftswissenschaftlicher 
Studienschwerpunkt:  
___________________      
 
 

Thema der Diplomarbeit: 

»                                « 

Beurteilung der Diplomarbeit: <     > 

Beurteilung des Kolloquiums: <     > 
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Anlage 4a  zur Ersten Ordnung zur Änderung der Diplomprüfungsordnung (FH) für das Grund-
ständige Fernstudium im Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen 

Diplomurkunde 
 

Herr  

geboren am                             in  

hat die Diplomprüfung 

im grundständigen Fernstudium im Studiengang 

 

Wirtschaftsingenieurwesen      

 

bestanden. 

 

 

Aufgrund dieser Prüfung wird ihm der akademische Grad 

 

» Diplom-Wirtschaftsingenieur (FH) « 

 

verliehen. 

Berlin, den  

 
 
  
 
 
 
Der Präsident/Die Präsidentin (Prägesiegel) 
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Anlage 4b zur Ersten Ordnung zur Änderung der Diplomprüfungsordnung (FH) für das Grund-
ständige Fernstudium im Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen 

Diplomurkunde 
 

Frau  

geboren am                          in  

hat die Diplomprüfung 

im grundständigen Fernstudium im Studiengang 

 

Wirtschaftsingenieurwesen      

 

bestanden. 

 

 

Aufgrund dieser Prüfung wird ihr der akademische Grad 

 

» Diplom-Wirtschaftsingenieurin (FH) « 

 

verliehen. 

Berlin, den  

 
 
  
 
 
 
Der Präsident/Die Präsidentin (Prägesiegel) 
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